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Die Geschäftsordnung definiert die Einnahmen und Ausgaben des Vereins,  
sowie die Kosten und Erstattungen im Rahmen der Zucht. 

Generell gilt, dass für alle Zahlungen entsprechende Belege eingereicht bzw. ausgestellt 
werden müssen. Alle nicht nachstehend spezifizierten Ausgaben müssen durch einen 
Vorstandsbeschluss dokumentiert sein. 

 

Einnahmen des Vereins: 

- Aufnahmegebühr………………………………………………………………….. 90,00 € einmalig pro Haushalt 
(im Aufnahmejahr ist der Mitgliedsbeitrag 1 x enthalten) 

- Mitgliedsbeitrag…………………………………………………………….……... 30,00 € pro Jahr 

- Ahnentafelgebühr (Züchter)…………………………………………….……. 50,00 € pro Welpe 

- Zuchtgebühr (Deckrüdenbesitzer) ….…………………………….…….….. 5,00 € pro Welpe 

 

Für jede ausgestellte Ahnentafel fließen 10% der Ahnentafelgebühr in einen Rücklagenfond, 
der z.B. für Forschungsprojekte, genetische Beratung, finanzielle Unterstützung bei 
gesundheitlichen Untersuchungen oder in Not geratenen Hunde verwendet werden kann.  
Maßgelblich für den Einsatz dieses Kapitals ist immer ein Vorstandbeschluss.   

 

- Züchtergrundseminar………………………………….………………………..250,00 € pro Teilnehmer 
                             (in dieser Gebühr ist die Anmeldung der Zuchtstätte bereits enthalten) 

 

Gebühr zur Zuchtschau: 
 
- Zuchtzulassung………………………………………………….……………….…..35,00 € pro Hund 

- Nachzuchtkontrolle………………………………………………………………… kostenlos 

 

Zugang zum Zuchtprogramm: 

- Freischaltung, einmalig…………………………………………….……………..10,00 € pro Zugang 

- Jahresgebühr………………………………………………………….……………….20,00 € pro Zugang 
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Ausgaben des Vereins: 

Zuchtprogramm: 

- Aus den Mitteln des Vereins wird ein digitales Zuchtprogramm betrieben. 

- Ergänzende zuchtspezifische/wissenschaftliche Beratung wird je nach Bedarf finanziert. 

Veranstaltungen: 

- 3- bis 4-mal pro Jahr werden Veranstaltungen zu folgenden Themen organisiert:  

- Nachzuchtkontrolle 
- Zuchtzulassung 
- Versammlung 
- Information 
- Fortbildung 
 

Aufwandsentschädigungen für Vorstandsmitglieder und beauftragte Mitglieder 

- Monatliche Aufwandspauschale ……………………………………..………20,00 € 

- Porto und Büromaterial…………………………………nach tatsächlichem Aufwand, gegen Beleg 

- Fahrkosten pro gefahrenen km.………………………………………..……… 0,30 € 
- Mitfahrer im Rahmen einer Fahrgemeinschaft .……………..………… 0,05 € 

- Reisenebenkosten…………….……………………………nach tatsächlichem Aufwand, gegen Beleg 

- Übernachtungskosten………………………….…………nach tatsächlichem Aufwand, gegen Beleg  
                                                                                                 (jedoch max. 70,00 € incl. Frühstück) 

- Verpflegungsmehraufwand für Abwesenheit bei Vereinsangelegenheiten: 

-   4 bis   8 Std. ………………………………………………………………..15,00 € 
-   8 bis 12 Std. ………………………………………………………………..20,00 € 
 

 
Sonstige Gebühren, die keine Ein- oder Ausgaben des Vereins sind: 
(direkt mit dem Züchter / Deckrüdenbesitzer abzurechnen bei anfallenden Fahrten) 

- Decktaxe………………… als Richtlinie ungefähr 5% bis maximal 7% vom Nettoverkaufspreis 

- Besichtigung der Zuchtstätte ……………………………….…………………. 30,00 € 

- Fahrkosten pro gefahrenen km .………………………………………………… 0,30 € 

- Reisenebenkosten………………nach tatsächlichem Aufwand, gegen Beleg und in Absprache 


